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Verordnung
Uber die Erprobung einer neuen Ausbildungsform

in der Berufsausbildung zum Industriekaufmann/zur Industriekauffrau

Vom 23. Juli 2002

Auf Grund des § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Berufs-
bildungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBI. I S. 11 1 2), die zuletzt durch Mi-
kel 212 Nr. 2 der Verordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBI. I S. 2785) geandert
worden sind, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung:

§1

Struktur und Gegenstand der Erprobung
(1) Zur Erprobung einer neuen Ausbildungsform soil die Abnahme der Ab-

schlussprufung der Strukturierung der Berufsausbildung folgen. Dabei werden
die Fertigkeiten und Kenntnisse unter Berucksichtigung arbeitsfeldubergreifen-
der Qualifikationen funktions- und prozessorientiert vermitteit und in einem Em-
satzgebiet zur Erweiterung der beruflichenHandlungsfahigkeit vertieft.

(2) Der Erprobung ist die Verordnung über die Berufsausbildung zum Industrie-
kaufmann/zur lndustriekauffrau vom 23. Juli 2002 (BGBI. I S. 2764) zugrunde zu
legen.

(3) Die Prufung wird in den Prüfungsbereichen Geschaftsprozesse, Kaufman-
nische Steuerung und Kontrolie sowie Wirtschafts- und Sozialkunde zu Beginn
des Ietzten Ausbildungshalbjahres und im Prufungsbereich Einsatzgebiet am
Ende der Ausbildung durchgefuhrt. ~

§2

Ubergangsregelung
(1) Auf Berufsausbildungsverhaitnisse, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung

bestehen, sind die bisherigen Vorschriften weiter anzuwenden, es sei denn, die
Vertragsparteien vereinbaren dieAnwendung der Vorschriften dieser Verordnung
und der Verordnung über die Berufsausbildung zum Industriekaufmann/zur
lndustriekauffrauvom23. Juli 2002 (BGBI. I S. 2764).

(2) Auf Berufsausbildungsverhaltnisse, die bei Aul3erkrafttreten dieser Verord-
nung bestehen,sind neben den Vorschriften der Verordnung über die Berutsaus-
bildung zum lndustriekaufmann/zur lndustriekauffrau vom 23. Juli 2002 (BGBI. I
S. 2764) die Vorschriften dieser Verordnung welter anzuwenden.

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1 . August 2002 in Kràft und mit Ablauf des 31 . Juli

2007 auBer Kraft.

Berlin, den 23. Juli 2002

Der Bundesminister
für Wirtschaft und Technologie

inVertretung
Gerlach


